
Anlage 3 zur Arzneimittelvereinbarung für das Jahr 2o19 zwischen der KVBB und den Verbänden 

der Krankenkassen 

Verordnungsempfehlungen 

1. Orientierungsrahmen für Blutzuckerteststreifen 

Bei der Verordnung von Blutzuckerteststreifen gelten im Hinblick auf deren wirtschaftliche 
Verordnung folgende Grundsätze: 
- die Verordnung erfolgt einmalig für den gesamten medizinisch notwendigen 

Gesamtquartalsbedarf an Blutzuckerteststreifen, 
- die Verordnung des Quartalsbedarfs orientiert sich an der von den Vertragspartnern 

empfohlenen Verordnungsmenge. 

Als Orientierungsrahmen gelten folgende Mengenangaben: 

Diagnose/Therapie empfohlene Verordnungsmenge an 
Teststreifen pro Quartal 

Sondersituationen 
bei Diabetes  mellitus  Typ z 
nicht insulinpflichtige Diabetiker 

(z.B. bei instabiler Stoffwechsellage: 
interkurrente Erkrankungen, Ein-/ 
Umstellung auf orale Antidiabetika mit 
hohem Hypoglykämierisiko) 

bis 50 Stück 

Diabetes  mellitus  Typ z 
insulinpflichtige Diabetiker 

(zweimal Mischinsulin und einmal Normal-
insulin bzw. nur Normalinsulin oder Misch-
insulin in Kombination mit oralen Antidia-
betika) 

bis maximal  loo  Stück 

ICT bei Diabetes  mellitus  Typ 1 und z bis zu 400 Stück 

Gestationsdiabetes Menge je nach genannter Therapieform 

2. Moderne Wundversorgung 

Medizinprodukte der modernen Wundversorgung sollten grundsätzlich nur bei entsprechender 
Indikationsstellung (wie beispielsweise lokal infizierte, kritisch kolonisierte, mit multiresistenten 
Keimen kontaminierte, infektionsgefährdete Wunde) und nach Wundreinigung/Ddbridement 
eingesetzt werden. Sie sind in der Regel für einen mehrtägigen Einsatz (Verweildauer in der 
Wunde) vorgesehen. Ein vorzeitiger Verbandswechsel derartiger Medizinprodukte soll daher nur 
bei vorliegender medizinischer Notwendigkeit erfolgen. 
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